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Gremium: Landkreis Dachau 
Kreisausschuss 

  

Sitzung am: Freitag, den 21.10.2022 

  

Sitzungsort: Landratsamt Dachau 

Sitzungsraum: Großer Sitzungssaal 

  
Sitzungsbeginn: 09:43 Uhr 

  
Sitzungsende: 10:33 Uhr 

 
 
 
 
 
Status: Öffentliche Sitzung 
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Tagesordnung 
 
 
 
 
 
 

Öffentlicher Teil: 

 1.   Antragseingänge 
  
 1.1.   Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion (KR`in Hoffmann) vom 

29.09.2022; 
kostenlose Monatshygieneartikel für öffentliche Gebäude des Landkreises 

  
 1.2.   Antrag der CSU- Kreistagsfraktion (KRin Burgmaier, KR Kolbe, KR Lampl, KR 

Josef Riedlberger) vom 05.10.2022; 
Neuausrichtung des Klimaschutztages als KlimaAktionsTag 

  
 2.   Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR) und Hebammenkoordinierungsstelle; 

Fortführung 2023 bis 2025 
  
 3.   Kommunale Abfallwirtschaft; 

Kalkulation und Bemessung der Abfallgebühren 2023 bis 2026 - Änderung der 
Abfallgebührensatzung zum 01.01.2023 

  
 4.   Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau; 

Umbau der Fachklassen Bestand (ITG-UB) - Genehmigung einer überplanmäßi-
gen Ausgabe 

  
 5.   Berufsschule Dachau; 

Generalinstandsetzung und Ringschluss - Genehmigung einer überplanmäßigen 
Ausgabe 
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Tagesordnungspunkt 1  
 
Antragseingänge 
    

 
 
 

Tagesordnungspunkt 1.1  
 
Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion (KR`in Hoffmann) vom 
29.09.2022; 
kostenlose Monatshygieneartikel für öffentliche Gebäude des Landkreises 
    

 
 
Beschluss: 
 

 Die Verwaltung wird beauftragt, eine Vorlage mit Beschlussvorschlag für das 
zuständige Kreisorgan zu erarbeiten. 

 Die Behandlung des Antrags ist dem Kreistag und dessen Ausschüssen ent-
zogen (§ 2 Abs. 2 GO-KT i.V.m. Art. 37 Abs. 1 LKrO). 

 Der Antragsgegenstand wurde bereits in der Sitzung am […] behandelt und 
soll nicht erneut aufgenommen werden. Der Antrag ist damit abschließend be-
handelt. 

 Die Angelegenheit wird vom Landrat in eigener Zuständigkeit (lfd. Verwaltung) 
erledigt und der Antrag ist damit abschließend behandelt. 

 Der Antrag soll nicht behandelt werden und ist damit abschließend behandelt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 15 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen: 3 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 1.2  
 
Antrag der CSU- Kreistagsfraktion (KRin Burgmaier, KR Kolbe, KR Lampl, 
KR Josef Riedlberger) vom 05.10.2022; 
Neuausrichtung des Klimaschutztages als KlimaAktionsTag 
    

 
 
Beschluss: 
 

 Die Verwaltung wird beauftragt, eine Vorlage mit Beschlussvorschlag für das 
zuständige Kreisorgan zu erarbeiten. 

 Die Behandlung des Antrags ist dem Kreistag und dessen Ausschüssen ent-
zogen (§ 2 Abs. 2 GO-KT i.V.m. Art. 37 Abs. 1 LKrO). 
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 Der Antragsgegenstand wurde bereits in der Sitzung am […] behandelt und 
soll nicht erneut aufgenommen werden. Der Antrag ist damit abschließend be-
handelt. 

 Die Angelegenheit wird vom Landrat in eigener Zuständigkeit (lfd. Verwaltung) 
erledigt und der Antrag ist damit abschließend behandelt. 

 Der Antrag soll nicht behandelt werden und ist damit abschließend behandelt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 15 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 1 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 2  
 
Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR) und Hebammenkoordinierungsstelle; 
Fortführung 2023 bis 2025 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Der Weiterführung einer Hebammenkoordinierungsstelle unter Trägerschaft 

der Genossenschaft zur Stärkung der gesundheitlichen Versorgung im Land-
kreis Dachau eG wird für die Jahre 2023 bis 2025 zugestimmt. 

 
2. Der Landkreis Dachau gewährt für die Jahre 2023 bis 2025 einen Defizitzu-

schuss in Höhe von mind. 10% der Gesamtkosten bis zu max. 12.500 € jähr-
lich. 

 
3. Der beantragte Staatszuschuss ist an die Genossenschaft als Träger weiter-

zuleiten. 
 
4. Die Zuwendungen sollen in monatlich gleichbleibenden Raten vorfinanziert 

werden. Die Vorfinanzierung erfolgt in Abhängigkeit zur Leistungserbringung, 
welche entsprechend nachzuweisen ist (Berichte, Verwendungsnachweis). 

 
5. Für Verschiebungen innerhalb der Posten im Kosten- und Finanzierungsplan 

wird die Verwaltung ermächtigt, entsprechende Änderungsanträge bei der Re-
gierung zu stellen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 15 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
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Tagesordnungspunkt 3  
 
Kommunale Abfallwirtschaft; 
Kalkulation und Bemessung der Abfallgebühren 2023 bis 2026 - Änderung 
der Abfallgebührensatzung zum 01.01.2023 
    

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag: 
1. Der Antrag der AfD-Kreistagsfraktion vom 10.07.2020 wird abgelehnt. 
 
2. Der Antrag der FW Dachau vom 29.07.2020 wird abgelehnt. 
 
3. Der Änderung der Abfallgebührensatzung in nachstehender Fassung wird zu-

gestimmt: 
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Auf Grund von Art. 7 Abs. 2, 4 und 5 Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz 
(BayAbfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9.August 1996 (GVBl. S. 
396, 449, BayRS 2129-2-1-U), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 25. 
Mai 2021 (GVBl. S. 286) in Verbindung mit Art. 1, 2 und 8 Kommunalabgabenge-
setz (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, 
BayRS 2024-1-1), zuletzt geändert durch Art. 10b des Gesetzes vom 10. Dezem-
ber 2021 (GVBl. S. 638) erlässt der Landkreis Dachau folgende 
 

Satzung 
 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche 
Abfallentsorgung des Landkreises Dachau vom 16. November 2018: 
 
 

Art. 1 
 
(1) § 4 Abs.1 Satz 1 Nrn. 1 - 4 erhalten folgende Fassung: 
“1. für die Restmülltonne mit 80 l Füllraum 9,35 € 
2. für die Restmülltonne mit 120 l Füllraum 14,00 € 
3. für die Restmülltonne mit 240 l Füllraum 28,10 € 
4. für den Restmüllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum 128,90 €.“ 
 
 
(2) Im § 4 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "6,30 €" durch "7,00 €" ersetzt. 
 
 
(3) § 4 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
“Die monatliche Gebühr für die Biomüllabfuhr beträgt bei vierzehntägiger Abfuhr 
1. für die Biomülltonne mit 80 l Füllraum 5,95 € 
2. für die Biomülltonne mit 120 l Füllraum 8,95 € 
3. für die Biomülltonne mit 240 l Füllraum 17,90 €.“ 
 
(4) Im § 4 Abs. 5 Buchst. a 1. Abschnitt werden die Angaben "14,00 €" durch 

"12,70 €" und "0,70 €" durch "0,64 €" ersetzt. 
 
 
(5) Im § 4 Abs. 5 Buchst. a 2. Abschnitt werden die Angaben „28,00 €“ durch 

„25,40 €“ und „1,40 €“ durch „1,27 €“ ersetzt. 
 
 
(6) Im § 4 Abs. 5 Buchst. a 3. Abschnitt werden die Angaben „56,00 €“ durch 

„50,80 €“ und „2,80 €“ durch „2,54 €“ ersetzt. 
 
 
(7) Im § 4 Abs. 5 Buchst. b Doppelbuchst. aa 1. Abschnitt werden die Angaben 

"19,80 €" durch "20,60 €" und "0,99 €" durch "1,03 €" ersetzt. 
 
 
(8) Im § 4 Abs. 5 Buchst. b Doppelbuchst. aa 2. Abschnitt werden die Angaben 

„39,60 €“ durch „41,20 €“ und „1,98 €“ durch „2,06 €“ ersetzt. 
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(9) Im § 4 Abs. 5 Buchst. b Doppelbuchst. aa 3. Abschnitt werden die Angaben 

„79,20 €“ durch „82,40 €“ und „3,96 €“ durch „4,12 €“ ersetzt. 
 
 
(10) Im § 4 Abs. 5 Buchst. b Doppelbuchst. bb 1. Abschnitt werden die Angaben 

"36,80 €" durch "35,80 €" und "1,84 €" durch "1,79 €" ersetzt. 
 
 
(11) Im § 4 Abs. 5 Buchst. b Doppelbuchst. bb 2. Abschnitt werden die Angaben 

„73,60 €“ durch „71,60 €“ und „3,68 €“ durch „3,58 €“ ersetzt. 
 
 
(12) Im § 4 Abs. 5 Buchst. b Doppelbuchst. bb 3. Abschnitt werden die Angaben 

„147,20 €“ durch „143,20 €“ und „7,36 €“ durch „7,16 €“ ersetzt. 
 
 
§ 4 Abs. 5 Buchst. c erhält folgende Fassung: 

 
“bei Anlieferung von Sperrmüll, Altholz, Altteppichen, Kunststoffen und Bau-
schutt an den Sammelstellen 
 
bis zu 0,25 m³ 0,00 € 
bis zu 0,50 m³ 5,00 € 
bis zu 0,75 m³ 7,50 € 
bis zu 1,00 m² 10,00 €.“ 

 
 

Art. 2 
 
(1) Diese Satzungsänderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
(2) Der Landrat wird ermächtigt, den Wortlaut der Abfallgebührensatzung in der 

vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung im Amtsblatt bekannt 
zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu berichtigen (redakti-
onelle Änderungen). 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 14 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
(Bei kurzer Abwesenheit eines Kreisrates) 
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Tagesordnungspunkt 4  
 
Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau; 
Umbau der Fachklassen Bestand (ITG-UB) - Genehmigung einer überplan-
mäßigen Ausgabe 
    

 
 
Beschluss: 
 
Der überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 450.000,-- € wird zugestimmt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 15 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 5  
 
Berufsschule Dachau; 
Generalinstandsetzung und Ringschluss - Genehmigung einer überplanmä-
ßigen Ausgabe 
    

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag: 
Der überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 2.650.000,-- € wird zugestimmt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 14 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
(Bei kurzer Abwesenheit eines Kreisrates 
 



Kreisausschusssitzung vom 21.10.2022 

Seite - 9 - 

 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für die Teilnahme und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 

 
 
Vorsitzender 
Stefan Löwl 
Landrat ____________________________________ 
 
 
 
Schriftführer 
Sebastian Zollbrecht 
Verwaltungsfachangestellter _____________________________________ 

 

 
 


